












Es wird empfohlen, autochtone (aus Saatgut / Pflanzenteilen heimischer
Wildpflanzen gewonnene) Gehölze zu verwenden.

9.14. Gehölzpflanzungen

9.15. Pflanzenqualität
Die Qualitätsmerkmale richten sich nach den "Gütebestimmungen
für Baumschulpflanzen". Die festgesetzten Grössen- und Mengen-
angaben sind Mindestgrössen.

10. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

10.1. Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, das
unverzüglich dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege -
Aussenstelle Würzburg (Tel. 0931/54850) nach § 8 Abs. 1
Satz 1 Denmalschutzgesetz (DSchG) anzuzeigen und den
Fundort unverändert zu belassen.
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